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1. Erfordernis der Planaufstellung

Wegen der i.n der Gemeinde herrschenden Nachfrage nach Baugrundstücken hat die
Gebel.nde Hettenlleidellheim beschlossen, den Bebauungsplan "Poststraße" aufzu-stel l en

2. Einfügung in aië Bauleitplanung und in die überörtliche Pllanung

Der Fllächennutzungspllan der Verbandsgemeinde Hetten[eide[heim sieht im P].anungs
bereich Wohnbauflächen vor . '

Di.e Gemeinde Hettenleidellheim beabsichtigt mit dem Bebauungsplan "Poststraße".
die im Fllächennutzungsplan vorgesehene bauliche Entwicklung in diesem Bereich.
dem Bedarf entsprechend zu ordnen.

3 . Bestehende Rechtsverhälltnisse

Der Geltungsbereich: des vorliegenden Bebauungsentvurfes erstreckt sich im Nord
osten der Geme=lnde Hettenleidelheim beiderseits der Poststraße.

Von dem Bebauungsplan sind im wesentlichen zur Zeit landvirtschaftllich genutzte
Fllächen. movie die Flläche der Poststraße. betroffen. '

Im Norden grenzt der Geltungsbereich der Pllanfeststelllung der Ortsumgehung der
K35 an das Plangebiet.

4. Bestand innerhallb und außerhallb des räumlichen Geltungsbereiches des

Bebauungsplanes

Der Gelltungsbereich des B-Planes "Poststraße" ist in der Zeichnung mit dick ge
strichelter Linie umfahren. Der Geltungsbereich ist nach Flurstücksnummern im
Beschluß zur Offenlegung beschrieben.

Der Geltungsbereich des B-Planes "Poststr." überlagert im Bereich der Mi-Fläche
E" geringfügig (ca. 180 ma) den Bereich der Pllanfeststelllung damit noch ein

Baugrundsttlck gebilldet verden kann. Alls Äusglleich für die in'diesem Bereich
nicht zu reallisierende Gestaltungspflanzung für die Ortsumgehung stelllt die
Gemeinde eine gleich große Flläche nördllich der Mi-Flläche "E" für Pfllanzmaß-
nallmen zur Verfügung.

Die Fläche des Geltungsbereiches ist zur Zeit unbebaut und wird landwirtschaft
lich genutzt

Das Gellände des Gelltungsbereiches fällst von Süden nach Norden um ca. 8.00 m.
kann dabei jedoch als eben angesehen werden. Außer den öffentllichen Fllächen der
Poststraße sind die Grundsttlcke i.nnerhalb des Geltungsbereiches in Privateigen-

Weitere Einzelheiten zum Bestand können dem beigefügten landespflegerischen
Planungsbeitrag entnommen werden .
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5. Erläuterung der Planung

5 . 11 Bebaubare F].ächen

Als Ärt der baullichen Nutzung vird für den über'liegenden Teil des Geltungsbe-
reiches des B-Planes -WA- (Allgemeines Wohngebiet) vorgesehen. Diese Festsetzung
ist aus dem Flächennutzungsplan der "Wohnbaufläche" vorsieht. entwickelt. Für
einen kleineren Teil i.m Norden des Gebietes vurde -MI- (Mischgebiet) festge-
setzt. Diese Festsetzung nirde venen der möglichen Lärmimmisionen aus der ge-
planten Ortsumgehung östlich des Geltungsbereiches gewählt.

Nach den vorliegenden Angaben zur Planung der Ortsumgehung wird der Bereich des
allgemeinen Wohngebieten von den Lärmimmisionen aus dem Straßenverkehr der Rand
straße nur im Rahmen der zulässigen Immissionsgrenzverte nach der Verkehrslärm-
schutzverordnung vom Juni 1990 betroffen. Auch im als Mischgebiet festgesetzten
Bereich des B-Planes verden die zullässigen Grenzverte nicht überschritten.
Hieraus ergo.bt sich. daß weder im allgemeinen Wolmgebiet noch im Mischgebiet
aktive oder passive Lärmschutzmaßnahmen vorzusehen sind.

Gemäß Eintrag in die Planzeichnung sind file die verschiedenen bebaubaren Flächen
zum Teil Einzel- und Doppelhäuser in der affären Bauveise und zum Teil Haus-
gruppen alls Reihenhäuser vorgesehen. Die verdichteten Bauformen sollen den An-
teil der Grundstückskosten an den Gesamtkosten möglichst reduzieren.

Wegen des hohen Grades der Verdichtung der baulichen Anlagen auf kleineren
Grundstücken und dem damit verbundenen Erfordernis gegenseitiger Rücksichts-
nahme sind Nebenan].ages i.m Sinne des S 14 (1) BauNVO, bis auf die in den Text
festsetzungen unter 'E' genannten Ausnahmen. nicht zulässig.

In den B-Plan sind öi'nich Bauvorschriften nach S 86 LBauO mit dem Zielt aufge-
nommen die baulliche Gestaltung des, Neubaugebiëtes mit vesentllichen ortstypischen
Merkmalen so zu gestalten. daß eine gestallterische Verbindung zvischen vorhan-
denen und neuen Ortstei.len erreicht vi.rd.

Zur Wahrung des ortsübllichen Maßstabes sollt die Zahlt der Wohnungen im Bereich
der Ein- und Zweifami.lienhäuser auf 2 Stück je Gebäude begrenzt verden. Im Be
reich der Mehrfamilienhäuser ist die zahl der Wohnungen auf 3 bzw. 6 stück je
Gebäude begrenzt. auch unter Berücksichtigung des aus der Zahl der Wohnungen
resulltierenden $tellplatzbedarfes.

Wegen der Lage am Ortsrand mit tlbergang in die freie Landschaft wird besonderer
Wert gellert auf die Festsetzung über die Stellung der baulichen Anlagen
-para].lel zu den straßenseite.gen Baugrenzen und traufenständig am Ortsrand-
und die Dachform und die Dachneigung. Es ist vorgesehen. gemäß Pllaneintrag die
Firstrichtung für die Gebäude zvingend vorzuschreiben. Weiterhin sind in den
Bebauungsplan Regelungen über die Höhe der. Trauten aufgenommen. Wegen der im
alten Ortskern vorherrschenden roten bis braunen Ziegeleindeckung sollen auch
di.ese Farben auch für di.e Eindeckung des Baugebietes vorgeschrieben verden.
Ändere Farben vie schvarz, grau, anthrazit sind nicht zulässig.

Den Bedürfnissen der Familien nach Spielgelegenheiten für die Kinder wird Rech
nunä getragen durch ausreichend verb].eibende private Grundstücksfreiflächen.so
wie durch verkehrsberuhigte Gestaltung = G].eichberechtigung der öffentlichen
Erschließungsflächen. die dadurch auch als Spi.elstraßen genutzt werden können.
Weiterhin ist vorgesehen. im südllichen Bereich auf der Ostseite der Poststraße
einen Kinderspielplatz herzustellen.
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5.2 Verkehrsanlagen

Die Erschließung der Baugebietes folgt über die Poststraße. sowie über die P].an
straße Ä. B und C. Während die Poststraße als Erschließungsstraße mit Bi.tumen-
fahrbahnen und beidseitigen Gehvegen hergestellt verden soll, ist file die Plan-
straßen Ä - C verkehrsberuhigter Ausbau durch Gestaltung mit Beton- und N'atur-
steinpflaster ohne Trennung vön Fahrbahn- und Gehwegflächen mit einer Mittël-
rinne vorgesehen. Ste]]p]atzf]-ächen für den öffentllichen Bedarf sind im Straßen
raum separat vorgesehen gemäß Eintrag i.n die Zeichnung.

5.3 Grünordnung

Die nach dem Landespflegegesetz von Rheinland-Pfalz erforderlichen Ausglei.chs-
maßnahmen für Eingriffe in Natur und Landschaft sind durch planerische Fest-
setzung innerhallb des Geltungsbereiches des B-Planes veitgehend ausgewiesen
worden. Die nach der Bilanz des landespfllegerischen Planungsbeitrages verbllei-
bende erforderlliche Fläche fÜr Ausglleichsmaßnahmen außerhalb des Geltungsbërei
chef ist ebenfallls im Plan dargestelllt.

Entsprechend der Darstellung im B-Plan sind innerhalb des Geltungsbereiches
Flächen für das Änpflanzen von Bäumen und Sträuchern gemäß Planeintrag auf den
privaten Grundstücken. stevie das Anpflanzen von großkronigen Bäumen in den Plan
straßen vorgesehen. Die Pflaüzfläche am östli.chen Rand des B-Planes dient einer-
seits als Ersatzmaßnahme. andererseits soll die Begrünung den tJbergang zvischen
der Bebauung und der freien Landschaft gestalten. jovi.e Einwirkungen aus inten-
siver landwirtschaftlicher Nutzung der angrenzenden Ackerflächen gegen di.e Be-
bauung abschirmen.

In die textlichen Festsetzungen zum B-Plan sind Pflanzschematas mit vorzugsweise
zu pflanzenden einheimischen Bäumen und Sträuchern aufgenommen. Zur Begründung
der landespflegerischen Begleitplanung vi.rd verwiesen auf die beigefügten Unter-
lagen des Büros für Garten- und Landschaftsplanung Hans-Peter Geigen aus
Laumersheim.

6 Planentvick]-ung und Follgeverfahren

Wegen des dringenden Wolmungsbedarfes soll nach Annahme des B-Planentlrurfes
durch die Gemeinde mit dem Umlegungsverfahren begonnen verden. Es ist beabsich
tagt, möglichst schnell Baugrundstilcke zu bilden und Erschließungsmaßnahmen
durchzuführen, um den unter Nr.l erläuterten Bedarf an Baugrundstücken ftlr
Wohnungsbaumaßnahmen möge.icht schnelle decken zu können.
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7. Erschließung und Versorgung

Die Erschlließung des Gebietes erfollgt für den Verkehr. vi.e bereits erläutert.
durch di.e Poststraße. die nördlich und südlich an das Straßensystem der Orts-
gemei.nde andi.ndet. Auf der Ostseite der Poststraße ist ein llandvirtschaftllicher
Weg mit Geh- und Fahrrecht für die angrenzenden Grundsttlcke geplant. Die Zu-
fahrt kann über die Reserveflläche für die Gobi.etserweiterung erfolgen.

Die notvendigen Ver- und Entsorgungs]]eitungen im P].angebiet verden an das vor
handene Ver- und Entsorgungsnetz des Ortes angeschlossen.

Hinweis :
Regenvasserversickerung auf dem Privatgrundstücken

Die rückvärti.gen. dem Garten zugevandten Dachflächen von Haus- u. Nebengebäuden
sollten über geeignete bauliche Einrichtungen wie Sickerschacht. Zisterne.
Feuchtmulden oder Teichanlagen auf dem jeveilligen Grundstück entvässert verden.
Die Ausbildung der Verslckerungseinrichtungen ist mit der zuständigen Wasser-
behörde abzustimmen .

Da nach einem Gutachten der Firma Gentechnik über das Plangebiet davon ausge-
gangen verden muß, daß venen der vorherrschenden windigen Bodenschichten ein
vollständiges Versickern von Oberflächenvasser nicht möglich ist. sollen di.e
Wassermengen. die nicht auf dem Grundstück zur Versickerung kommen. tiber einen
Regenvasserkanal (Trennsystem) in ein Regenrückhalte- und Verdunstungsbecken im
Bereich des Gewerbegebieten abgeleitet verden.

8 Kostenschätzung und Wirtschaftlichkeit

Bedingt durch den natür'lichen Geländerllauf und den im Bereich der Straßenflächen
vorherrschenden tragfähigen Untergrund ist sovohll bei der Herstellung der Ver-
kehrsflächen als auch bei der Herstellung der sonsti.gen Erschlließungsanlagen
von normalen Voraussetzungen auszugehen. Mehrkosten sind allerdings durch er-
forderliche Bodenabfuhr des übervi.elend vorherrschenden bändigen Bodens zu er-
warten

Kanal
Wasserleitung
Straßenbeleuchtung
Straßen und Gehvege
Grünf].ächen
(ohne Ausgleichsfl . )

380 m
480 m
16 L

4 . 400 mz

x 850, - DM/m
x 800 , - DM/m
x 4 . 000 . - DM/mz
x 250 , - DM/m2

323 . 000 ,
384 . 000 ,
64 . 000 ,

1 . 100 . ooo ,

DM
DM
DM
DM

DM
DM
DM
DM

DM

30 Großbäume x
200 m2 x

1 . 000 . - DM/Stck
150 , - DM/mz

30 . 000 ,
30 . 000 ,

1 . 931 . 000 ,
232 : 000 .Baunebenkosten 112 %

2 . 163 . 000 ,

2 .163.000,- DM : 18. 500 mz 1117 . - DM/mz Grundsttlcksfläche
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Hinvei.s Der verglei.chsveise hohe Erschließungskostenanteil ist
auf di.e übervi.egend kleineren Grundstücksgrößen zurück-
zuführen. Es i.st außerdem zu prüfen, ob zur Kostenredu-
zierung die Fahrbahn der Poststraße als Bestand {ibernommen
verden kann .

Die anfallenden Kosten werden entsprechend der einschlägigen Satzungen und
Regelungen der Ortsgemeinde und der Verbandsgemeinde umgelegt und abgerechnet

Bestätigung

Diese Begründung hat zusammen mit den zeiclmerischen und textllichen Festsetz-
ungen des Bebäuungsplanës an dem Verfahren nach S 3 und 4 BauGB teilgenommen.
Diese Begründung }rurde durch Beschluß des Stadtrates vom gebillligt

Hettenleidelheim. im Juli 1997

Ortsbürgermeister
r'3

Hinweis

Die beigefügten Erläuterungen zur Landschafts- und' Grtlnordnungsplanung sind
Bestandteil dieser Begründung.
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Beteiligung der Träger öffent].icher Bellange

Dlie Beteili.gukg der Träger öffentllicher Belange gemäß S 4 Äbs. l BauGB vurde
mit Schreiben vom 119.02.97 mit Termin 24.03.97 durchgeführt. Es wurden gemäß
bei.gefügter Liste die Träger öffentlicher Belange beteiligt. Folgende
Ste[[ungnahmen von Trägern öffentlicher Be].enge gingen ein und wurden in die
Abwägung wie folgt ei.ngestellt:

Kreisvervaltung Bad Dürkheim. Untere Landespflegebehörde

Stellungnahme vom 14.04. 97

Seitens der Kreß.svervaltung vurden keine Bedenken gegen den Bebauungsp].an
Entvurf geltend gemacht. Es werden verschiedene kleinere redaktionelle
Änderungen und Darstellungsergänzungen angeregt

Kommentar

Die gelHinschten redaktionelllen Änderungen und Darstellungsergänzungen sind
in den Bebauungsplan übernommen.

Straßen und Verkehrsbauamt Speyer

Stellungnahme vom 12 . 03 . 97

Seitens des Straßen- und Verkehrsamtes bestehen grundsätzlich keine
Bedenken. sofern follgende Auflagen bzv. Bedingungen berücksichtigt verden

a) Die Detailpläne der Straßen. die im Zusammenhang mit der Ortsumgehung
Hettenleidelheim ,stehen, sind dem Straßen- und Verkehrsamt zun t)ber-
priifung vorzulegen. Das gleiche gilt für die Detailpläne der Entvässerung

b) Bezüglich der Kostenbeteiligung im Hinblick auf den Anschluß an die K 35
ist eine Vereinbarung mit dem Straßen- und Vei'kehrsamt abzuschließen.

c) Die Ortsgemeinde Hettenleidelheim hat durch entsprechende Festsetzungen in
der Planurkunde bzv. in den textlichen Festsetzungen zum o.g. Bebauungsplan
den Erfordernissen des S l Abs. 5 Nr. l i.V. mit S 9 Abs. l Nr. 24 BauGB
zum Schutz vor schädlichen Umvelteinvirkungen im Sinne des Bundesimmissions-
schutzgesetzes stevie zum Schutz vor sollchen Einvirkungen oder Vermeidung bzv
Minderung solcher Einwirkungen für die zu treffenden baulichen und sonstigen
technischen Vorkehrungen im Innen- und Äußenvohnbereich in ausreichendem
Piaß Rechnung zu tragen.

Die hierzu erforderlichen Nachveise sind durch die-Trägerin der Bauzeit
planung zu erbringen.Es ist somit sicherzustellen. daß der Straßenbau-
lastträger der K 35 von jeglichen Ansprüchen Dritter bezüglich Lärm-
schutz frei.gestellt wird.
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Kommentar

Zu a) und b) : Die Verwaltung hält ständigen Kontakt mi.t der Planungsabteilung
des Straßen- und Vei'kehrsamtes und stimmt alle Details ab.

Zu c) Die entsprechenden Festsetzungen si.nd in den Bebauungsplan aufgenommen

Landwirtschaftskammer Kaiserslautern

Stellungnahme vom 12 . 03 . 97

Seitens der Landwirtschaftskammer werden gegen die Festsetzungen der Wohnbau-
flächen keine Bedenken vorgetragen. Zur Minima.erung der Nachteile für die
Landwirtschaft wird jedoch vorgeschlagen. auf die auf den Grundstücken
FIStNrn. 1295/1 und 1296/1 vorgesehenen landespfllegerischen Ersatzmaßnahmen zu
verzichten und si.e statt dessen an einer anderen, für die Landwi.rtschaft
weniger nachtei.ligen Stelle. vorzusehen.

Kommentar

Die beiden vorgenannten Grundstilcke vurden seitens der Ortsgemeinde angekauft
im Rahmen des Erverbs der Grundstücke für die Ortsumgehung. Die Vorbesi.tzeri.n
(Frau Eleonore Wagner) hat darauf bestanden. die Grundstücke komplett zu
verkaufen. Darüber hinaus liegen die Grundstücke zvischen dem Neubaugebiet
"Poststraße" und der geplanten Ortsumgehung und sind aufgrund der Kürze der
Grundstücke ohnehin landvi.rtschaftll i.ch nur sehr eingeschränkt noch zu nutzen.
Der Vorschlag wird daher zurückgewiesen.

Katasteramt Grünstadt

Steg.lungnahme vom 28 . 02 . 97

Seitens des Katasteramtes wurden zur Planung folgende klärende Feststellungen
getroffen :
a) Aus umllegungs- und liegenschaftsrechtli.cher Sicht muß der landwirtschaft-

liche Weg im Osten hinter den Bauplätzen als gemeindlichen Weg ausgeviesensein

b) Ist es bei einem öffentlichen Weg notvendig, dort Geh-. Fahr- und Leitungs
rechte grundbuchrechtll i.ch zu sichern .

c) Dem Weg fehl.t an seinem Ende eine Wendemögli.chkeit

'd) Durch das entstandene Spllittergrundstück' Nr. 1313/6 ist die Zuwendung zu den
Grundstilcken 1313/2. 1313/3 und 1313/4 weiterhin nur über ein Notwegerecht
mög ]. ich .
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Kommentar

+ äli a) Der landwirtschaftliche Weg ist als gemeindeeigener Wi.rtschaftsveg ausge
vi eßen .

zu b) Die Frage wird in der Umlegung geklärt

zu c) Wegen der zu erwartenden Belastung des Wirtschaftsweges wi.rd auf eine
Wendemöglichkeit verzichtet. Der Weg grenzt an seinem anderen Ende an
das neuzuschaffende Wirtschaftswegenetz der Ortsumgehung an. Aus
].andwirtschaft]icher Sicht handel.t es sich jedi.gli.ch um einen sog.
"Wendeveg",die Anbindung erfolgt von der anderen Seite von dem genannten
Wirtschaftsvegenetz .

zu d) Es ist ausreichend. die kiel.nen Gartengrundstücke über ein Notwegerecht
bzv. über den neu entstehenden Wi.rtschaftsweg zu erschließen.

Staate plot für Wasser und Äbfallvirtschbaft Neustadt

Stellungnahme 06. 03 . 97

Seitens des StAWÄ vurden in dem Punkten l bis 5 verschiedene alllgemeine An-
gaben gemacht. Diese sind im Bebauungsplan bereits enthalten. Unter Beachtung
dieser Punkte bestehen gegen den vor'gelegten Bebauungsplan keine Einvände. Es
wird lediglich darauf hingewi.eßen. daß das Schmutzvasser der Kläranlage zuzu-
leiten ist. Insbesondere die Möglichkei.ten der Versickerung von Ni.ederschlags
Yasser ist bei dem Entvässerungskonzept detailliert zu untersuchen. Di.esel
Entvässerungskonzept ist mit dem StÄWA abzustimmen.

l

Kommentar

Die allgemeinen Punkte sind im Bebauungsplan beachtet. Der Werksausschuß hat
den mufti'ag bezügllich der Planung der Ver- und Entsorgung vergeben. Das
Entvässerungskonzept vird mit dem StÄWÄ abgestimmt

Pfalzverke Ludvigshafen

Stellungnahme vom 20 . 03 . 97 keine Bedenken

Staate Gewerbeaufsichtsamt Neustadt/dstr

Stellungnahme vom 03 .03.97 keine Bedenken

Handverkskaauner der Pfalz Kaiserslautern

Stellungnahme vom 17 . 03 . 97 kei.ne Bedenken

Industrie und Handelskammer für die Pfalz Ludvigshafen

Stellungnahme vom 21 . 03 . 97 keine Bedenken
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Landesamt fur l)enkmalpflege Speyer

Stelllungnahme vom 18 . 03 . 97 kei.ne Bedenken

Deutsche Telekom Neustadt

Ste.llungnahme vom 28 .02. 97 keine Bedenken

Verbandsgemeindeverke Hettenlleidelheim

Stellungnahme vom 211 .02 .97 kei.ne Bedenken

Beitragsabteilung der Verbandsgemeinde Hettenleidelheim

Stellungnahme vom 20.06.97 keine Bedenken

Zusätzliche Offenllegung und Beteiligung Träger öffentllicher Belange

:iw;:l;'!1lllll$:$i :lligli!$1Ëli!:lilli:lli;ill ::"
Gemeinderat in seiner Sitzung am ]3.02.1998 aus Rechtssicherheitsgründen
erneut den Auslegungsbeschluß gemäß S 3 Abs. 2 BauGB gefaßt. Für die
erneute Auslegung des Entvurfes gemäß S 3 Äbs. 2 BauGB, wurde
weiterhin beschlossen. daß gemäß S 3 Äbs. 3 BauGB Anregungen nur zu
den geänderten oder ergänzten Teilten vorgebracht werden können.
Die erneute Auslegung hat stattgefunden in der Zeit vom 09.März bis
uö. April 1998. Es sind keine Anregungen eingegangen. ''
Gleichzeitig wurde ei.ne erneute Beteiligung der Träger öffentl scher
ein dap s q xns.l bauGB durchgeführt. Es gingen 3 Stellungsnahmen

Katasteramt Grünstadt

Stelllungsnahme vom 26.03. 1998

Kommentar

lil llilll1l:lll:lll!«';:; ;;.{;';;.:;:.!:i :? ! l: :,
zu bel astenden
östli ch der
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Pfalzverke ÄG Ludvigshafen

Stel[ungsnahme vom ]7.02.1998

lil&li$ ißllËli:lWË$$$i:i:;::::"
Landvirtschaftskammer. Außenstelle Kaiserslautern

Stellungnahme vom 119.03.1998

Die Landwirtschaftskammer trägt keine Anregungen vor. Sie weist jedoch
einzuhallten sind. cnoarrechtlichen Grenzabstände bei den . Bepfllanzungen

Kommentar

llilllläll1111i:ll:lili ll;l :l:gill Eil IHI llhllll ::;il;l:'
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1. ÄUFSTELLUNGSBESCHLUSS GEM S 2 ABS. l BAUGB

2 BEKANNTFmCHUNG DES ÄUF$TELI,IJNGSBESCHt.tlSSES
GEM. S 2 ÄBS. l BAUGB ''''''''''''

3. BETEILIGUNG DER BURGER (VORGEZOGENE BÜRGER-
BETEILIGUNG) GEM. S 3 ÄBS. l BAUGB

:E:"!:;''-u" " "'-~'-:'"'" '-'"~"
5 . BESCHLUSSFASSUNG ÜBER BEDENKEN UND ANREGUNGEN

DER TRÄGER ÖFFENTLICHER BELANGE GEM. S 3
AB8. 2 BAUGB '

6. BESCHLUSS UBER DIE OFFENTLICHE AUSLEGUNG DES
PLÄNENTWURFES GEM. S 3 ABS. 2 BAUGB

7 . BEKÄNNTlaCHUNG DER ÖFFENTLICHEN AUSLEGUNG
GEM. S 3 ABS. 2 BAUGB

ITllllgl1llËI : :Fifa. i i:g':"
9. ÖFFENTLICHE AUSLEGUNG DES PLÄNENTWURFES GEM.

S 3 ÄBS. 2 BAUGB VON: 1].08.1997

1111:l';:1111:lU:lËs"gF ::'iB"i:.ësi;"~
11. MITTEILUNG DES PRUFUNGSERGEBNISSES GEM.

S 3 ÄBS. 2 BAUGB

]2. BESCHLUSS UBER EINE ERNEUTE OFFENTLICHE AUSLEGUNG
DES PLÄNENTWURFES GEM. S 3 ÄBS. 2 BAUGB

13. BEKANNTMACHUNG DER 2. ÖFFENTIJICHEN AtlSI,EGUNG
GEM. S 3 ABS. 2 BAUGB ' ''' ''------'-'

14. BENACHRICHTIGUNG DER TRÄGER OPFENTLICHER BELANGE
UBER DIE 2. ÖFFENTLICHE AUSLEGUNG
GEM. S 3 ABS. 2 BAUGB

15. 2. ÖFFENTLICHE AUSLEGUNG DES PLANENTWURFES
GEM. S 3 ÄBS. 2 BAUGB VON: 09.03.1998

16. PRÜFUNG DER WÄHREND DER ÖFFENTLICHEN AUSLEGUNG
VORGEBRACHTEN BEDENKEN UND ANREGUNGEN
GEM. S 3 ÄBS. 2 BAUGB

18 . 06 . 1993

13 . 0] . 1994

13 . 10 . 1994

VON: 19 . 02 . 1997
BIS : 24 . 03 . 1997

16 . 05 . 1997

16 . 05 . ]997

31 . 07 . 1997

29 . 07 . 1997

BIS : 11 . 09 . ]997

]7 . 10 . 1997

03 . ll . 1997

13 . 02 . ]998

26 . 02 . ]998

17 . 02 . 1998

BIS : 08 . 04 . 1998

[O . 07 . ]998



GEMEllVDE HETTENLEIDELHEIM
B--PLAN "POSTSTRASSE" ANLAGE ZUR BEGRÜNDUNG 13 VON 13

17 . MITTEILUNG DES PRÜFUNGSERGEBNISSES
GEM. S 3 ÄBS. 2 BAUGB 06 . 08 . ]998

']8. BESCHLUSS ÜBER DEN BEBAUUNGSPLAN ÄLS
SATZUNG GEM. S 10 BAUGB

:i!.:?:i;!g"-'"" "-"" ":'-~:' "'; ;""-~'
]0 . 07 . ]998

21 . AUSFERTIGUNG --" 43.,Q@:.4@

22. INKRAFTTRETEN DES BEBAUUNGSPLANES GEM
S 12' BAUGB

DEN @.P"""""
UNTERSCHRIFT
ORTSBÜRGERMEISTER

DIENSTSIEGEL



GEb@INDE HETTENLEIDELHEIM
B- PLAN "POSTSTRASSEn ÄNDERUNG l BEGRUNDUNG 14

9 ERFORDERNIS tJND ZlmCK DER PLANÄNDERUNG l

VORBEMERKtJNGEN

Zur besseren Übersi.cht ist der Planänderung l auch di.e Begründung der
ursprünglichen Fassung des B - Planes Poststraße bei.gefügt
Di.e textlichen Festsetzungen wurden ebenfalls aus der ursprtingl i.chen
Planfassung übernornünen. Änderungen der textl i.chen Festsetzungen sind i.n den
folgenden Ausführungen erläutert

9.1 ANLASS DER PI.ANANDER{JNG

9.1.1 Wegen Felsvorkornmen (Bodenklasse 6 und 7) i.n verschi.edenen Bereichen des
Geltungsberei.chef, soll di.e Festsetzung der Höhe der Oberkante des
Fern.gbodens tiber dem Kellergeschoss geändert werden.

9.1.2 Im Gebiet E gemäß Nutzungsschablone sollen außer Einzelhäusern auch
Hausgruppen (Doppel - oder Reihenhäuser) mit 4 Wohnungen pro Ei.nzelhaus
bzw. 2 Wohnungen je Doppelhaushälfte zulässig sei.n.

9.1.3 Im Gebiet C3 soll die bebaubare Fläche erwei.Left und di.e Fläche fur Garagen
an anderer Stelle ausgewi.eßen werden.

9 . 2 ERIÄUTERtJNG DER pl.ANÄNDERtmGEN

9.2.1 Unter "I Höhenlage der bauli.chen Anlagen" (Sei.te 6 von 13) wi.rd auf di.e
Festsetzung der Höhe des Fern.gbodens Uber den Kellergeschoss verzi.chtet
Die Festsetzung der Traufhöhe und der Fi.rsthöhe sowi.e die Beachtung der
Landesbauordnung hinsichtl i.ch der Dea.ni.ti.on der Vollgeschosse ist zur
Berti.mmung des städtebaus i.chen Maßstabes ausrei.chend.

9.2.2 Di.e Nutzungsschablone fur das Gebiet ''E" wi.rd dahl.n gehend geändert. dass
al]-gemei.n offene Bauwei-se zulässig ist. Es wi.rd vorgesehen. dass bei.
Einzelhäusern 4 Wohnungen je Gebäude, bei Doppel- oder Rei.henhäusern ei.ne
Wohnung je Doppelhaushälfte bzw. je Rei.henhaus zulässig sind.
Wegen der Lage des Grundstückes in der Kurve der Poststraße wi.rd auf di.e
Festlegung der Fi.rstri.chtung verzi.chtet

9.2.3 Im Gebt.et "C3" wird die bebaubare Fläche vergrößert und die Fläche fur
Garagen an der Nord- und Südgrenze der bebaubaren Fläche vorgesehen.
Als Bauweise sollen i.n dem Gebiet nur Hausgruppen mi.t einer Wohnung je
Rei.henhaus zulässig sei.n .

9.2.4 Di.e Planzei.chnung wi.rd redakti.onell für Gebt.et CI ergänzt. Unter Nr. "F
Zahl der Wohnungen in Wohngebäuden" (Sei.te 5 von 13) i.st festgelegt. dass
im Gebt.et CI nur 3 Wohnungen je Wohngebäude zulässi.g si.nd. Di.ese Angabe
wird auf der Planzei.chnung wi.ederholt

Bestätigung

Di.ese Begründung hat zusammen mi.t den zei.chneri.schen und textlichen
Festsetzungen des Bebauungsplanes an dem Verfahren nach S 3 und 4 BauGB
te i. lgenommen .

Ausgefetigt

Hettenlei.delheim. den (i2. Z)gpW;Z/ {.@ . 9a"''?"",E
Unterschri.ft Di.enstsi.ebel
Ortsbürge rme i. ste r



GEb@INDE HETTENLE IDELHEIM
B- PLAN "POSTSTRASSEn ÄNDERUNG l BEGRUNDUNG 15

VERFAHRENSVERMERKE

l

2

3

Aufstellungsbeschluss gem. $ 2 Abs. l BauGB 16 .03.200ä

Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses gem. $ 2 Abs. l BauGB 15.1 1 .20(#

Beteiligung der Bürger (vorgezogene Bürgerbeteiligung)
gem. $ 3 Abs. l BauGB
Bedenken und Anregungen sind nicht eingegangen

vom 19.1 1 .2001 bis 03.12.2001

4

5

Beteiligung der Träger öffentlicher Belange gem. $ 4 BauGB am 07.1 1 .2001 bis 1 7.1 2.2001

Beschlussfassung über Bedenken und Anregungen der Träger öffent
löcher Belange gem. $ 3 Abs. 2 BauGB
Bedenken und Anregungen sind nicht eingegangen

08.02.2002

6 Beschluss über die öffentliche Auslegung des Planentwurfes
gem. $ 3 Abs. 2 BauGB

08.02.2002

7

8.

9.

Bekanntmachung der öffentlichen Auslegung gem. $ 3 Abs. 2 BauGB 28.02.2002

Benachrichtigung der Träger öffentlicher Belange über die öffentliche
Auslegung gem. $ 3 Abs. 2 BauGB

20.02.2002

Öffentliche Auslegung des Planentwurfes
gem. $ 3 Abs. 2 BauGB

vom 1 1 .03.2002 bis 1 0.04.2002

10 Prüfung der während der öffentlichen Auslegung vorgebrachten Bedenken
und Anregungen gem. $ 3 Abs. 2 BauGB
Bedenken und Anregungen sind nicht eingegangen

1 2.04.2002

11 Die Änderung des Bebauungsplanes (Lageplan M 1 :1000
mit zeichnerischen sowie textlichen Festsetzungen) sowie der
Satzung über die äußere Gestaltung der baulichen Anlagen
(bauordnungsrechtliche Festsetzungen), der Begründung
sowie des landespflegerischen Planungsbeitrages wurde am
als Satzung beschlossen.

1 2 .04 .2002

Die Satzung wurde am {2/ J(1lil4ß& öffentlich bekanntgemacht.
Mit dieser Bekanntmachung wurde der Bebauungsplan rechtskräftig

Die ordnungsgemäße Durchführung des Verfahrens wird bestätigt

Hettenleidelheim, den 81:.o$1:PQÖ lez, Dormann
(Ortsbürgermeister)

" Poststraße" 1 . Änderung

Hettenleidelheim. den.!12t .4r:.4l2119Z/ iez. Dormann
(Ortsbürgermeister)



GEMEINDE HETTENLEIDELHEIM
B- PLAN 'tPOSTSTRASSEtt ÄNDERUNG ll BEGRUNDIJNG Seite 1 6

10 .EBEQBDEBN18 UND ZWECK DER PLANjiNDERUNG ll

VORBEMERKUNGEN

Zur besseren Übersi.cht ist der Planänderung ll auch di.e Begründung der
ursprünglichen Fassung des B - Planes und di.e Begründung der Planänderung l
be i. gefüg t
Die textli.chen Festsetzungen wurden ebenfalls au$ der ursprünglichen
Planfassung übernommen. Änderungen der textil.chen Festsetzungen sind i.n den
folgenden Ausführungen erläutert

10 . 1 ANLASS DER PLANÄNDERUNG

Der Grundstücksei.genttimer der Flurstücke - Nr. 215/22. 215/23, 215/24.
215/25 und 215/26 hat Antrag auf Änderung des Bebauungsplanes "Poststraße"
der Gemeinde Hettenlei.delhei.m" gestellt. weil di.e vorgesehene
Grundstücksgröße und Bauweise auf dem Grundstticksmarkt kei.ne Nachfrageerfährt

10 . 2 ERLÄUTERUNG DER pl.ANÄNDERtJNGEN

Für den Bereich der oben genannten Grundstücke wi.rd die Zei.chnung des
B - Planes dahl.n gehend geändert, dass größere Grundstücke für Ei.nzelhäuser
dargestellt werden .

Außerdem sollen in di.esel Gebt.et an Stelle von Hausgruppen Ei.nzel- oder
Doppelhäuser zulässi.g sei.n.
Dementsprechend ändert si.ch di.e Gebt.etsbezeichnung gemäß Nutzungsschab].one

Wei.tele Änderungen der Zei.chnung oder der Textfestsetzung sind ni.cht
vorgesehen

"A"zu

Bestätigung
/'3

Di.ese Begründung hat zusammen mit den zei.chneri.schen und textl i.chen
Festsetzungen des Bebauungsplanes an dem Verfahren nach $ 3 und 4 BauGB

tei.Ëëlenommen.bDiesetBegrtindung wurde durch Beschluss des Gemei.nderates vom

Hettenl e i. delheim ,
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VERFAHRENSVERMERKE

l

2

3

Aufstellungsbeschluss gem. $ 2 Abs. l BauGB 21 .09.2001

Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses gem. $ 2 Abs. l BauGB 1 0.01 .2002

Beteiligung der Bürger (vorgezogene Bürgerbeteiligung)
gem. $ 3 Abs. l BauGB
Bedenken und Anregungen sind nicht eingegangen

vom 21 .01 .2002 bis 04.02.2002

4

5.

Beteiligung der Träger öffentlicher Belange gem. $ 4 BauGB am 21 .12.2001 bis 25.01 .2002

Beschlussfassung über Bedenken und Anregungen der Träger öffent-
licher Belange gem. $ 3 Abs. 2 BauGB
Bedenken und Anregungen sind nicht eingegangen

1 2.04.2002

6 Beschluss über die öffentliche Auslegung des Planentwurfes
gem, $ 3 Abs. 2 BauGB

12 .04 .2002

7

8

9.

Bekanntmachung der öffentlichen Auslegung gem. $ 3 Abs. 2 BauGB 09.05.2002

Benachrichtigung der Träger öffentlicher Belange über die öffentliche
Auslegung gem. $ 3 Abs. 2 BauGB

29.04.2002

Öffentliche Auslegung des Planentwurfes
gem. $ 3 Abs. 2 BauGB

vom 21 .05.2002 bis 20.06.2002

10 Prüfung der während der öffentlichen Auslegung vorgebrachten Bedenken
und Anregungen gem. $ 3 Abs. 2 BauGB
Bedenken und Anregungen sind nicht eingegangen

1 6.08.2002

11 Die Änderung des Bebauungsplanes (Lageplan M 1 :1000
mit zeichnerischen sowie textlichen Festsetzungen) sowie der
Satzung über die äußere Gestaltung der baulichen Anlagen
(bauordnungsrechtliche Festsetzungen), der Begründung
sowie des landespflegerischen Planungsbeitrages wurde am
als Satzung beschlossen.

1 6.08 .2002

Die Satzung wurde am 05.09.2002 öffentlich bekanntgemacht.
Mit dieser Bekanntmachung wurde der Bebauungsplan rechtskräftig

Die ordnungsgemäße Durchführung des Verfd :d bestätigt

Hettenleidelheim. den @.@.4@

Hettenleidelheim. den !{.:@:äMb
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